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Osterreichiscrer Gewerksc:haftsburd 

GEWERKSCHAFT ÖFFEN11JCHER DIENST 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Telefon 53454, Fernschreiber 114402 göd a 

IAn die 

Kanzlei des Präsidiums des 

N a t i o n  a I r  a t e s 

c/o Parlament 

Dr. Karl Renner-Ring 3 

L 
1017 W i e n 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen Wien, 

Zl. 4.253/90 - VA/Bru 16. März 

Betr.: Entw./AIVG-Nove11e 1990: 

DVR:0046655 

Stellungnahme 

In der Beilage übermitteln wir 25 Ausfertigungen 

der Stellungnahme betreffend den Entwurf einer Novelle 

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AIVG-Novelle 

1990) - zur freundlichen Kenntnisnahme. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

zeichnet 

f.d. 

25 Beilagen 
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Osterreichischer Gevverkschaftsburd 

GEWERKSCHAFr ÖFFENTUCHER DIENST 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Telefon 53454, Fernschreiber 1 14402 göd a 

r 
An das 

L 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1010 W i e n 

.J 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen Wien, 

Zl. 4 .253/90 - VA/Bru Zl. 37.0 01/9-3/90 16. März 1990 

Betr.: Entw./AlVG-Novelle 1990; 
Stellungnahme 

DVR:0046655 

Unter Bezugnahme auf den mit Schreiben vom 14.2.1990 

übermittelten Entwurf einer Novelle zum Arbeitslosenversi­

cherungsgesetz 1977 (AlVG-Novelle 1990) gibt die Gewerk­

schaft Öffentlicher Dienst folgende Stellungnahme ab: 

Zielsetzung ist es, Arbeitslosen, die älter als 50 

bzw. 45 Lebensjahre sind, die Annahme schlechter bezahlter 

Arbeit zu ermöglichen, ohne daß dadurch bei allfällig zu­

künftiger Arbeitslosigkeit ein geringeres Arbeitslosengeld 

anfällt. Um diese Zielsetzung vollinhaltlich zu verwirkli­

chen, müßte aber klargestellt werden, daß die im § 21 Abs. 2 

AlVG vorgesehene Wertsicherung auch für diesen Fall gilt. 

Zu diesem Zweck könnte etwa in § 21 Abs. 2 formuliert werden: 

"Werden bei d'er Ermittlung des maßgeblichen. Entgel tes im 

Sinne des Abs. 1, 7 oder 8 Verdienste herangezogen ... " .  

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme haben wir 

wunschgemäß dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 
zeichnet 

f.d. 
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